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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Einer Schätzung auf Grund eines inneren Betriebsvergleiches wird im allgemeinen auf Grund der größeren Genauigkeit

der Vorzug zu geben sein.
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